
 
 

Mitarbeiterunterweisung nach § 63 StrlSchV 
Die Aufzeichnungen sind nach der Unterweisung für fünf Jahre aufzubewahren.  

     
 

 INHALTE DER UNTERWEISUNG NACH § 63 Abs. 2 STRLSCHV 

 
  Arbeitsmethoden 

  mögliche Gefahren 

  anzuwendende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 

  wesentliche Inhalte des Strahlenschutzrechts sowie der Genehmigung / Anzeige 

  zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze   
     erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

  Hinweis, dass eine Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Exposition für das ungeborene    
     Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist  

 

 

 
 

Die nachfolgend aufgeführten Personen wurden mündlich in verständlicher Form und Sprache 
unterwiesen:   

 

NAME, VORNAME der unterwiesenen Person   DATUM  UNTERSCHRIFT 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Die Unterweisung wurde durchgeführt von  

 

 

 

Name, Vorname  Unterschrift 

 


